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VEREINBARUNG 
 

zur Benützung des „Haus Valgrata“ der Gemeinde Außervillgraten 
(Betriebsstättengenehmigung durch die BH Lienz vom 15.12.2022) 

für Veranstaltungen von Vereinen, Institutionen und Privatpersonen 
 
 
Veranstalter: ………………………………………………………… 
 
vertreten durch: ………………………………………………………… 
 
Veranstaltung: ………………………………………………………… 

 
Datum:  ………………………………………………………… 
 
Beginn und Ende der Veranstaltung: ………………………………………………………… 
 
Ordnungsdienst (2 Personen): ………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………… 
 
Konzessionsträger: Pro Verein und Kalenderjahr ist eine
 Veranstaltung frei! 
 
Kostenvereinbarung: 
Laut den aktuellen Steuer- und Hebesätzen, zusätzlich Gläserbruch und sonstige Schäden 
(siehe dazu Hausordnung Punkt 6)! 
 
Der Veranstalter nimmt die vom Gemeinderat am 04.03.2024 genehmigte Hausordnung 
für das Haus Valgrata vollinhaltlich zur Kenntnis! Die Hausordnung ist Beilage dieser 
Vereinbarung. 
 
 Im gesamten Haus Valgrata gilt ein generelles Rauchverbot, dies gilt auch für die Vereinsräumlichkeiten. 
 Bei den Außentüren sind Stehaschenbecher bereitgestellt. 
 Die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes sind einzuhalten (Merkblätter zum Jugendschutz als 

Beilage). 
 Der Veranstalter hat für ausreichende Sicherheitsmaßnahmen (Beiziehung des örtlichen 

Brandschutzbeauftragten hinsichtlich Dekoration, Ordnungsdienst, Freihalten der Fluchtwege usw.) zu 
sorgen. 

 Die Zufahrt zum Parkplatz auf dem Übungsplatz der Freiwilligen Feuerwehr Außervillgraten erfolgt über 
die „Unterkofelbrücke“. Der Veranstalter ist für die Einhaltung dieser Verkehrsregelung verantwortlich. 

 
 
Außervillgraten, am ………………………. 
 
Für den Veranstalter: Der Bürgermeister: 
 
……………………… Mag. Josef Mair e.h. 


